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RS OGH 1981/11/26 7Ob730/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.11.1981

Norm

ABGB §1438 Ae

ABGB §1438 D

Rechtssatz

Nur die gesetzliche Aufrechnung setzt Fälligkeit beider Forderungen voraus. Der einvernehmlichen Aufrechnung

dagegen sind wegen der herrschenden Vertragsfreiheit keine Grenzen gesetzt; die Parteien können vielmehr beliebige

Forderungen miteinander aufheben; auch noch nicht fällige, künftige oder ungewisse Forderungen können

kompensiert werden.

Entscheidungstexte

7 Ob 730/81

Entscheidungstext OGH 26.11.1981 7 Ob 730/81
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